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Gesetz
über die Staats- und Gemeindesteuern

Änderung vom 12. März 2009

GS 36.$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 7. Februar 1974  über die Staats- und Gemeindesteuern (Steu-1

ergesetz) wird wie folgt geändert:

§ 146 Absatz 4

 Wenn bei Einleitung eines Nachsteuerverfahrens ein Strafverfahren wegen4

Steuerhinterziehung weder eingeleitet wird, noch hängig ist, noch von vornherein
ausgeschlossen werden kann, wird die steuerpflichtige Person auf die Möglich-
keit der späteren Einleitung eines solchen Strafverfahrens aufmerksam gemacht.

§ 146 Vereinfachte Nachbesteuerung von Erbenbis

 Alle Erben haben unabhängig voneinander Anspruch auf eine vereinfachte1

Nachbesteuerung der vom Erblasser hinterzogenen Bestandteile von Vermögen
und Einkommen, wenn:

a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist;

b. sie die Verwaltung bei der Festsetzung der hinterzogenen Vermögens- und
Einkommensteile vorbehaltlos unterstützen, und

c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemühen.

 Die Nachsteuer wird für die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen2

Steuerperioden nach den Vorschriften über die ordentliche Veranlagung be-
rechnet und samt Verzugszins nachgefordert.

 Die vereinfachte Nachbesteuerung ist ausgeschlossen, wenn die Erbschaft3

amtlich oder konkursamtlich liquidiert wird.

 Auch der Willensvollstrecker oder der Erbschaftsverwalter können um eine4

vereinfachte Nachbesteuerung ersuchen.
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 Auf Erbgängen, die vor dem 1. Januar 2010 eröffnet wurden, sind die Bestim-5

mungen über die Nachsteuern nach bisherigem Recht anwendbar.

§ 148 Absätze 3 und 4

 Liegt eine Selbstanzeige nach § 156 oder § 157 Absatz 3 wegen Steuerhinter-3

ziehung vor, so wird von einer Strafverfolgung aller anderer Straftaten abgese-
hen, die zum Zweck der Steuerhinterziehung begangen wurden. Diese Be-
stimmung ist auch in den Fällen nach § 153 und § 157 Absätze 5 und 6 anwend-
bar.

 Liegt eine straflose Selbstanzeige wegen Veruntreuung der Quellensteuer vor,4

so wird von einer Strafverfolgung aller anderer Straftaten abgesehen, die zum
Zweck der Veruntreuung der Quellensteuer begangen wurden. Diese Bestim-
mung ist auch in den Fällen nach § 153 und § 157 Absätze 5 und 6 anwendbar.

§ 156a IV. Straflose Selbstanzeige

 Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterziehung selbst an,1

so wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn:

a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist;

b. sie die Steuerbehörden bei der Feststellung der hinterzogenen Vermögens-
und Einkommensteile vorbehaltlos unterstützt; und

c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht.

 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraussetzungen2

nach Absatz 1 auf ein Fünftel der hinterzogenen Steuer ermässigt.

 Zeigt sich eine Person nach § 153 erstmals selbst an und sind die Vorausset-3

zungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b erfüllt, so wird von einer Strafverfol-
gung abgesehen und die Solidarhaftung entfällt.

§ 157 Absätze 3 bis 8

 Zeigt eine steuerpflichtige juristische Person erstmals eine in ihrem Geschäfts-3

betrieb begangene Steuerhinterziehung selbst an, so wird von einer Strafverfol-
gung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn:

a. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist;

b. sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehaltlos unter-
stützt; und

c. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht.

 Die straflose Selbstanzeige kann auch eingereicht werden:4

a. nach einer Änderung der Firma oder einer Verlegung des Sitzes innerhalb der
Schweiz;
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b. nach einer Umwandlung nach den Artikeln 53-68 des Fusionsgesetzes vom
3. Oktober 2005  (FusG) durch die neue juristische Person für die vor der1

Umwandlung begangenen Steuerhinterziehungen;

c. nach einer Absorption (Art. 3 Abs. 1 Bst. a FusG) oder Abspaltung (Art. 29
Bst. b FusG) durch die weiterbestehende juristische Person für die vor der
Absorption oder Abspaltung begangenen Steuerhinterziehungen.

 Die straflose Selbstanzeige muss von den Organen oder Vertretern der juristi-5

schen Person eingereicht werden. Von einer Strafverfolgung gegen diese Orga-
ne oder Vertreter wird abgesehen und ihre Solidarhaftung entfällt.

 Zeigt ein ausgeschiedenes Organmitglied oder ein ausgeschiedener Vertreter6

der juristischen Person diese wegen Steuerhinterziehung erstmals an und ist die
Steuerhinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt, so wird von einer Straf-
verfolgung der juristischen Person, sämtlicher aktueller und ausgeschiedener
Mitglieder der Organe und sämtlicher aktueller und ausgeschiedener Vertreter
abgesehen. Ihre Solidarhaftung entfällt.

 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraussetzungen7

nach Absatz 3 auf ein Fünftel der hinterzogenen Steuer ermässigt.

 Nach Beendigung der Steuerpflicht einer juristischen Person in der Schweiz8

kann keine Selbstanzeige mehr eingereicht werden.

§ 158 Absätze 1 und 2

 Wer Nachlasswerte, zu deren Bekanntgabe er im Inventarverfahren verpflichtet1

ist, verheimlicht oder beiseite schafft, in der Absicht, sie der Inventaraufnahme zu
entziehen, sowie wer hierzu anstiftet, Hilfe leistet oder eine solche Tat begüns-
tigt, wird ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit des Steuerpflichtigen mit einer
Busse bis zu 10'000 Fr., in schweren Fällen oder bei Rückfall bis zu 50'000 Fr.
bestraft. Der Versuch einer Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nach-
lasswerten ist ebenfalls strafbar. Die Strafe kann milder sein als bei vollendeter
Begehung.

 Zeigt sich eine Person nach Absatz 1 erstmals selbst an, so wird von einer2

Strafverfolgung wegen Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nachlass-
werten im Inventarverfahren und wegen allfälliger anderer in diesem Zusammen-
hang begangener Straftaten abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn:

a. die Widerhandlung keiner Steuerbehörde bekannt ist; und

b. die Person die Verwaltung bei der Berichtigung des Inventars vorbehaltlos
unterstützt.

§ 159 3. Bei Ehegatten

Die steuerpflichtige Person, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe
lebt, wird nur für die Hinterziehung ihrer eigenen Steuerfaktoren gebüsst. Vor-
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behalten bleibt § 153. Die Mitunterzeichnung der Steuererklärung stellt für sich
allein keine Widerhandlung nach § 153 dar.

§ 161 Absätze 2 und 3

 Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung wird der2

betroffenen Person schriftlich mitgeteilt. Es wird ihr Gelegenheit gegeben, sich zu
der gegen sie erhobenen Anschuldigung zu äussern; sie wird auf ihr Recht
hingewiesen, die Aussage und ihre Mitwirkung zu verweigern.

 Beweismittel aus einem Nachsteuerverfahren dürfen in einem Strafverfahren3

wegen Steuerhinterziehung nur dann verwendet werden, wenn sie weder unter
Androhung einer Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen mit Umkehr der
Beweislast noch unter Androhung einer Busse wegen Verletzung von Verfah-
renspflichten beschafft wurden.

II.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

Liestal, 12. März 2009 Im Namen des Landrates

der Präsident: Holinger

der 2. Landschreiber: Achermann
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